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An die

PfarrsekretärInnen 

des Bezirk Rheingau

Protokoll des PfarrsekretärInnen-Treffens 

Dienstag, 14. März 2006
Kolpinghaus Lorch/ Anbau

Beginn: 9.00 Uhr

Ende: 12.30 Uhr

Anwesende:
Inge Okaty, Irene Schüssler, Ulrike Canterino, Dagmar Meckel, Elisabeth Lürs, Jutta Jehn, Irmgard Zimmer, Margitta Welz, Christoph Ahlbach, Anita Weiler, Lucia Ettingshausen. Rosemarie Bungert, Hanna Fischer, Astrid Alt, Anja Hoffmann, Ursula Wenz, Cornelia Haas, Ingrid Latus, Hannelore Siebers, Bezirksdekan Pfarrer Dr. Thomas Löhr

.

Entschuldigt:
Esther Kassel, Margot Wagner, Sabine Twardy
Zu Beginn begrüßt Frau Jutta Jehn (Pfarrbüro Lorch) alle Anwesenden und Herrn Bezirksdekan Pfarrer Dr. Thomas Löhr.

1.
Einführung

Begrüßung von Herrn Bezirksdekan Pfarrer Dr. Thomas Löhr. Er führt in das Thema des Tages „Die Arbeit im Pfarrbüro, das Miteinander mit haupt- und ehrenamtlich in der Pfarrei Tätigen“ ein und teilt eine Tischvorlage mit den zu besprechenden Themen aus. 

In der letzten Klausurtagung des Bezirks Rheingau kam dieses Thema auf, da manche Teilnehmer/innen Rundschreiben nicht bekommen hatten. Es wurde diskutiert, wie das Thema „Post“ in den einzelnen Pfarrbüros gehandhabt wird. Angeregt wurde, dass der Bezirksdekan dieses Thema in einem der nächsten Treffen der Sekretär/innen ansprechen solle.

Diese Thematik greift Bezirksdekan Dr. Löhr bei dem heutigen Treffen auf. Seine Anmerkungen sollen Anregungen für die Arbeit in den Pfarrbüros sein. Genauso können die Sekretär/innen ihm auch Anregungen für die Pastoralkonferenz mitgeben. Im Folgenden soll es nicht nur Informationen geben, sondern auch regen Austausch!

2.
„Wegweiser Pfarrbüro“

Sehr hilfreich kann jedem Pfarrbüro der  Ordner „Wegweiser im Pfarrbüro“ sein. Er ist jedem Büro zugestellt worden. Der Bezirksdekan empfiehlt diesen Ordner sehr. Er sollte auch in jedem Pfarrbüro mit den Pastoralen Mitarbeitern besprochen werden (eine Gruppe spricht sich bzgl. der Umsetzung ab). Alle sollten diesen „Wegweiser“ in Ruhe studieren.

3.
Themenbereich Schriftgut
3.1.
Posteingang

· Wenn an bestimmte Namen adressiert: In das Postfach dieser Person geben.

· Wenn an das Pfarramt adressiert, dann an Pfarrer, Pfarrbeauftragte/en oder  Bezugsperson geben. 

· Wenn nicht klar ist, an wen ein E-Mail adressiert ist, Exemplare an alle pastoralen Mitarbeiter ausdrucken. Den Korrespondenz-Partner informieren, dass der Empfänger klar erkennbar ist.

· Pro Brief nur ein Thema behandeln.

· Das Pfarramt ist eine Behörde. Verantwortlich sind der Pfarrer, der oder die  Pfarrbeauftragte/er oder die Bezugsperson. Sie nehmen die Aufgaben der Behörde war, z. B. das Siegeln. Diese Post geht nicht an das Pfarrbüro.

· Wenn an das Pfarramt adressiert, dann klären, wer die Post öffnet. Wer schaut hinein und wer bearbeitet die Post? Vielleicht der Pfarrer mit dem oder der Sekretär/in zusammen? Gibt es eine konkrete Anweisung des Pfarrers, oder des oder der Pfarrbeauftragten oder der Bezugsperson?

· Absprachen zur Handhabung der Post sind unerlässlich.

· Diskretion! Alles wissen, aber nichts weiter sagen.

· Amtsblatt muss auch der VRK- Vorsitzende lesen können. Dann (vielleicht mit Bleistift) abgezeichnet weiter geben an Pfarrbüro.

· Eingangsstempel sind sehr hilfreich, gerade da, wo der Pfarrer oder andere (zum Beispiel Vorsitzende/er des VRK) nicht jeden Tag im Pfarrbüro sein kann.

3.2. 
Ausgehender Schriftverkehr: Briefkopf, Unterschrift, Siegel…

Wer benutzt welchen Briefkopf? Pfarramt, Verwaltungsrat und Pfarrgemeinderat.

· Ehrenamtliche dürfen nicht den Briefkopf „Pfarramt“ benutzen (z. B. Liturgieausschuss).

· Mit Beauftragung des Pfarrers, des oder der Pfarrbeauftragten oder der Bezugsperson darf das Pfarrsekretariat den Briefkopf „Pfarramt“ benutzen (i. A.). Die Beauftragung muss auch erteilt sein. 

· Der Verwaltungsrat benutzt einen eigenen Briefkopf mit „Katholische Kirchengemeinde…Der Verwaltungsrat“. Der Verwaltungsrat besitzt eigenes Siegel.

· Der Pfarrgemeinderat benutzt den Briefkopf mit „Katholische Pfarrgemeinde …Der Pfarrgemeinderat“.

· Ausschüsse arbeiten dem Pfarrgemeinderat zu. Deshalb ohne Briefkopf schreiben. Dieser Briefkopf geht nicht nach außen, z. B. an die Stadt oder andere Stellen.

· Im Pfarrbüro werden 2 Siegel aufbewahrt. Pfarramt und Verwaltungsrat. Diese Siegel werden unterschiedlich verwendet. Wenn Sekretär/in ein Siegel verwendet, muss der Auftrag dazu erteilt sein. 

· L. S. = Locus Sigilli= Ort des Siegels.

· Wenn der Pfarrer nicht Vorsitzender des Verwaltungsrates ist, dann ist das Siegel des VRK getrennt aufzubewahren.

· Auszug aus dem Taufbuch usw. unterschreibt nur der Pfarrer, es sei denn, es liegt eine schriftliche Beauftragung des Pfarrers an den oder die Sekretär/in vor. Diese Beauftragung muss der oder die Sekretär/in bei sich haben, eine Kopie ist im Pfarrbüro aufzubewahren.

· Patenscheine gibt es im neuen E-Mip nicht mehr. Diese waren für katholische Taufen nicht gültig, da die Firmung darauf nicht vorgesehen war. Das Kirchenrecht sagt: Ein Taufpate muss gefirmt sein. Ohne Firmung nur Taufzeuge. Muss auch so in die Formulare und das Kirchenbuch eingetragen werden.

· Beglaubigungen: Der normale Pfarramts-Stempel reicht nicht.

· Behörden erkennen oft kirchliche Beglaubigungen nicht an. Hinweis darauf ist sehr wichtig. 

· Siegel und Formel: Die Kopie stimmt mit dem von mir eingesehenen Original überein.

3.3. Akten: Aktenplan, Kirchenbücher (Pfarrbücher), getrennte Aufbewahrung, Herausgabe und Informationen,…

- 
Akten sind getrennt aufzubewahren, wenn der VRK-Vorsitzende ehrenamtlich ist (am besten 2 Schränke). Getrennt nach Pastoral und Finanzen-Verwaltung-Bau. Der Bezirksdekan hat bei seiner letzten Verwaltungsvisitation alle Pfarrer darauf hingewiesen. Die Schränke müssen abgeschlossen sein. Die Siegel können dort aufbewahrt werden.

- 
Aktenplan ist wichtig. Eine Vorlage für alle Pfarrbüros wird ausgearbeitet.

- 
In die Kirchenbücher tragen die Sekretär/innen ein. Die Pfarrer zeichnen ab.

- 
Wenn außen stehende Personen Kirchenbücher einsehen wollen, dann unbedingt Datenschutz beachten!

- 
Akten sind dazu da, dass Sekretär/innen dem Pfarrer oder Pastoralen Mitarbeiter/innen zuarbeiten. Die  Aufgabe der Sekretariate ist nicht, sie heraus zu geben. 

- 
Wenn das Pfarrbüro Informationen z. B. an das Bischöfliche Ordinariat gibt, dann Information an Pfarrer oder Pastorale Mitarbeiter/innen geben.

- 
Informationen nur durch Pfarrer oder Pfarrbeauftragte/n.

4.
Telefon: Weiterleitung, Anrufbeantworter, Diskretion,…

- 
Auf Diskretion achten! Keine Namen nennen, wenn außen stehende Person im Büro ist.

- 
Wenn Pfarrer nicht im Büro anwesend ist, wie viel Auskunft gebe ich? Auskunft z.B.: Er ist nicht anwesend, kann ich etwas notieren, soll er zurückrufen? Wenn vom Anrufer kein Name genannt wird, nicht nachfragen. Mit Absprachen die Diskretion regeln.

- 
Keine Auskünfte über den Aufenthaltsort des Pfarrers oder der pastoralen Mitarbeiter/in.

- 
Notruf: Der Anrufbeantworter sollte nicht mit Bürozeiten besprochen werden. Besser der Hinweis: Wir sind im Moment telefonisch nicht erreichbar. In dringenden Fällen rufen Sie bitte die Nummer XXX an. Sie haben auch die Möglichkeit, ihre Nachricht auf Band zu sprechen, wir rufen zurück. 

Im Rheingau soll es bald ein Notfalltelefon geben. Dort soll ein Band informieren: In dringenden seelsorglichen Notfällen erreichen Sie unter der Nr.XXX einen Rheingauer Seelsorger. Alle Telefonnummern, auch private, der Rheingauer Seelsorger sind im Notruf gespeichert. Die Anrufe werden gefiltert und weitergeleitet. Ein Formulierungsvorschlag für das Besprechen der Anrufbeantworter der Pfarrbüros wird vom Bezirksbüro verschickt.

5. 
Informationsfluss: Dienstgespräche, Gremien, Protokolle…

- 
Dienstgespräche mit Pfarrer und Pastoralen Mitarbeiter/innen sind wichtig.

- 
Protokolle der Gremien vor dem Abheften durchlesen.

- 
Das VRK-Protokoll darf nicht in der nächsten Sitzung genehmigt werden. Es gilt in dem Moment, in dem es verfasst wird. Nähere Informationen dazu im KKVG (blauer Ordner).

- 
Falls Protokolle über die VRK-Sitzungen geführt wurden und an die Mitglieder ausgeteilt wurden, müssen sie nach Ausscheiden der Mitglieder unbedingt wieder in das Pfarrbüro zurück.

- 
Beschlüsse sollten im Idealfall in der Sitzung in das Protokollbuch eingetragen werden.

- 
Gut ist es, wenn die Beschlüsse bei PGR-Protokollen eingerückt oder kursiv vermerkt sind, dann sind sie deutlicher erkennbar.

- 
Papierfarben (Vereinbarung auf Bistumsebene): 

  
Korrespondenz= weiß

  
Anlagen= grün

  
Protokoll= gelb

6. 
Arbeits- und Öffnungszeiten: getroffene Regelungen; arbeitsfreie Tage,…

- 
Muss vom Bischöflichen Ordinariat geregelt werden. Im Moment nicht sehr übersichtliche Information.

7. 
Meldewesen: Datenschutz, Zugang PC, verschiedene Vorgänge,…

- 
Lieber einen schlechteren PC aber vertraulich. Genau hinschauen, wen ich an den PC lasse. Kompetenz liegt beim Pfarrer oder pastoralen Mitarbeiter.

8. 
Fortbildung

- 
Ein Kurs für das neue E-Mip soll auf Bezirksebene angeboten werden. Ebenso für Handhabung Kirchenbücher.

- 
Ein Besuch im Diözesanarchiv in Limburg ist gewünscht.

9. 
Ausblick: Erfahrungen mit einem zentralen Pfarrbüro

Beispiel Zentralbüro Lorch. Zuständig für Lorch, Lorchhausen, Ransel, Wollmerschied, Sauerthal.

· Post wird verteilt durch zentrales Büro

· Kirchenbücher von allen Gemeinden sind im Zentralbüro

· Wichtig ist, dass bei allen Tätigkeiten im Zentralbüro auch an die anderen Büros gedacht wird.

· In den Nebenbüros werden auch Öffnungszeiten angeboten. Dort können pastorale Mitarbeiter/innen vor Ort sein.

10. 
Weisungsbefugnis

Der Bezirksdekan betonte, dass bei Arbeitsaufträgen in den Pfarrbüros eine klare Absprache zwischen Pfarrer, Pastoralen Mitarbeiter/innen und VRK-Vorsitzenden gelten muss. Der von diesen Personen Anwesende soll entscheiden, welcher Arbeitsauftrag der vordringliche ist.

11.     Absprachen und Infos

11.1. Nächstes Treffen: Dienstag, 26. September 2006, im Pfarrsaal, Sankt Jakobus, Kellerstraße 1, 65385 Rüdesheim am Rhein, von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr.

11.2. Ein Einkehrtag der Pfarrsekretär/innen wird begrüßt. Im letztem Jahr scheiterte er am ungünstig gelegenen Termin. Termin wird neu überlegt.

11.3. Änderungen von Telefonnummern, E-Mails sowie ein Wohnungswechsel von Sekretär/innen sollen Frau Jutta Jehn oder Frau Margitta Welz mitgeteilt werden.

11.4. Es gibt ein neues Internet-Portal des Bistums. Sehr übersichtlich.

11.5. Frau Müller vom Dezernat Meldewesen des Bischöflichen Ordinariates in Limburg geht im  August 2006 in den Ruhestand. Es wurde eine Karte mit den besten Wünschen unterschrieben. Fr. Welz schickt die Karte zu Frau Schwarz im Bischöflichen Ordinariat. Frau Schwarz wird die Karte, mit den Karten aus den anderen Bezirken, Frau Müller überreichen.

11.6.
Es gibt ein neues Programm für das Meldewesen. E-Mip. Es wird von allen, die es schon benutzen befürwortet. 
Mindestvoraussetzungen für E-Mip:

· PC mit Modem (analog oder ISDN

· Sicherheitssoftware Symantec security client (kann über das Bischöfliche Ordinariat bestellt werden bzw. über den EDV-Partner des Bistums Logiway. Das Bistum hat einen Rahmenvertrag mit Logiway. Im Moment kostet eine Sicherheitssoftware bei Logiway 38,50 € netto für 2 Jahre.

· Empfohlen wird ein PC mit DSL-Zugang und Flatrate

11.7. Es gibt die Möglichkeit, Newsletter von „cope“ für das Pfarrbüro abzurufen. Internet Adresse: www.copenet.de.
Frau Maurer, Inhaberin der Firma „cope“ ist im Fortbildungsbereich für das Bistum Limburg tätig.

Bezirksdekan Pfarrer Dr. Löhr beschliesst seine Ausführungen mit dem Hinweis, dass durch die Reduzierung der Sekretariatsstellen im Zuge von „Sparen und Erneuern“ die Zusammenarbeit  der Pfarrbüros im Pastoralen Raum immer wichtiger wird. Aber es gibt ermutigende Erfahrungen.

Ab 11.45 Uhr kommt Frau Monika Adlfang vom Pfarrbüro in Flörsheim dazu und spricht über die Erfahrungen mit Helpdesk. Dazu wird eine Tischvorlage ausgeteilt.

Rüdesheim, 17.3.2006 – Christoph Ahlbach, Pfarrsekretär




